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C.

Rechte des Volkswirtschaftsrates auf dem Gebiet der 
Materialwirtschaft

§ 49

Der Volkswirtschaftsrat ist entsprechend den gesetz
lichen Bestimmungen berechtigt,

a) soweit dadurch nicht entscheidende im Volkswirt
schaftsplan festgelegte Proportionen beeinflußt 
werden, unter Beachtung der Bestandsentwicklung 
bei den Lieferern und Verbrauchern in eigener 
Zuständigkeit die erforderlichen operativen Ent
scheidungen bei der Durchführung der Bilanzen 
zu treffen;

b) über die operativen Reserven, die in den staatli
chen Material- und Ausrüstungsbilanzen festgelegt 
sind, zu verfügen. Über die Verwendung ist, sofern 
es sich um Positionen des Staatsplanes handelt, 
periodisch die Staatliche Plankommission zu infor
mieren;

c) den unterstellten Betrieben und Organen (nach 
einer festgelegten Ordnung) zu erlauben, ohne 
Kontingente Betrieben und Organisationen Er
zeugnisse, die in seinem Verantwortungsbereich 
produziert werden, zu verkaufen;

d) die Lieferung von Erzeugnissen als Vorschuß auf 
das nächstfolgende Quartal bzw. im IV. Quartal 
zu Lasten des nachfolgenden Jahres durchzufüh
ren.

§ 50
Der Volkswirtschaftsrat ist berechtigt, die Ordnung 

für die Prüfung und Bestätigung der technischen Be
dingungen und Entwürfe für alle von den Betrieben 
und Institutionen des Volkswirtschaftsrates herzustel
lenden Erzeugnisse festzulegen, soweit diese Bedingun
gen nicht in staatlichen Standards vorgeschrieben sind.

§ 51

Der Vorsitzende des Volkswirtschaftsrates hat zur 
Ausnutzung aller Materialreserven und zur Material
einsparung das Recht, Verwendungsverbote auszuspre
chen oder die Verwendung von Materialien von einer 
Genehmigung abhängig zu machen. Darüber hinaus hat 
der Volkswirtschaftsrat das Recht, in Ausnahmefällen 
bereits in den Betrieben vorhandenes Material zu ent
nehmen.

§ 52

Der Vorsitzende des Volkswirtschaftsrates hat das 
Recht, die über die Vorratsnormen hinausgehenden bzw. 
in den Betrieben nicht genutzten Materialien in den Be
trieben, Organisationen und Institutionen im Umfang 
der Nomenklatur der ihm zur Durchführung gegebenen 
Bilanzen des Staatsplanes zu verfügen. Zur Verhinde
rung der Bildung von Überplanbeständen sowie zu de
ren Nutzbarmachung hat der Volkswirtschaftsrat eine 
entsprechende Ordnung zu erlassen. §

§ 53
Der Volkswirtschaftsrat hat das Recht, bei der Über

erfüllung der Produktionspläne die entsprechenden 
Dispositionen für die Verwendung der über den Plan

hinaus hergestellten Erzeugnisse zu treffen. Bei Er
zeugnissen der Staatsplannomenklatur ist die Abstim
mung mit der Staatlichen Plankommission erforderlich. 
Die bessere Versorgung der Bevölkerung und die Stär
kung des Außenhandels ist dabei besonders zu beachten.

§ 54
Der Volkswirtschaftsrat hat das ReCht, über die 

zweckmäßigste Nutzung der in seinem Bereich nicht 
mehr verwendbaren Ausrüstungen, Transportmittel 
usw. bzw. unvollendeten Produktion die erforderliche 
Entscheidung über die Verwendung zu treffen oder die 
Genehmigung zur Verwertung zu geben. Werden durch 
die Entscheidung Betriebe der örtlich geleiteten Indu
strie betroffen, sind die Vorschläge des zuständigen Be
zirkswirtschaftsrates einzuholen.

§ 55
(1) Der Vorsitzende des Volkswirtschaftsrates kann 

zur Durchführung der Materialbilanzen bzw. Liefer
pläne operative Entscheidungen treffen. Über Verände
rungen, die Lieferungen für den Export betreffen, ist 
das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen 
Handel zu informieren. Diese Entscheidungen sind ab
gestimmte Weisungen im Sinne des Vertragsge^etzes 
und verpflichten die beteiligten Organe und Betriebe zur 
Änderung der Verträge.

(2) Soll die Entscheidung nicht die Wirkung einer ab
gestimmten Weisung haben, dann muß dies in der Ent
scheidung zum Ausdruck gebracht werden. In diesen 
Fällen berühren die Weisungen des Vorsitzenden des 
Volkswirtschaftsrates nicht die Prüfung der materiellen 
Verantwortlichkeit durch die Vertragsgerichte für die 
durch die Entscheidung betroffenen Verträge.

D.

Rechte des Volkswirtschaftsrates auf dem Gebiet der 
Finanzierung und des Kreditwesens

§ 56

(1) Der Vorsitzende des Volkswirtschaftsrates bestä
tigt die Finanz- und Haushaltspläne der ihm unter
stellten WB und Institutionen auf der Grundlage des 
Volkswirtschafts- und Staatshaushaltsplanes.

(2) Der Volkswirtschaftsrat hat das Recht, bei Ver
änderung der staatlichen Aufgaben eine Umverteilung 
des Reineinkommens und der Umlaufmittel entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen. Von den 
Veränderungen ist das Ministerium der Finanzen zu in
formieren.

§ 57

Der Volkswirtschaftsrat hat das Recht, auf der Grund
lage des Gesetzes über den Staatshaushaltsplan und des 
Gesetzes über die Staatshaushaltsordnung im Rahmen 
der Gesamtsumme des Haushaltsplanes Umsetzungen 
von Kapitel zu Kapitel und zwischen den Haushalts
organisationen vorzunehmen. Dem Ministerium der Fi
nanzen ist die vollzogene Umsetzung mitzuteilen.


